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5.1. Das Sicherheits- und Geheimhaltungsinteresse 
des Staates (vgl. §211 Abs. 3) kann zur Anordnung 
des Gerichts führen, daß Urteile oder Besphlüsse 
dem Beschuldigten oder dem Angeklagten nicht zu
zustellen, sondern statt dessen zur Kenntnis zu brin
gen sind. Im Falle dieser Anordnung ist zu sichern, 
daß der Angeklagte oder der Beschuldigte sein 
Recht auf Verteidigung, insbes. auf Einlegung und 
Begründung eines Rechtsmittels, uneingeschränkt 
wahrnehmen kann. Dem Angeklagten - bei einem 
Jugendlichen auch seinem gesetzlichen Vertreter - 
ist aktenkundig nachweisbar die Entscheidung un
verzüglich zur Kenntnis zu bringen, und ihm ist aus
reichend Gelegenheit zu geben, sich mit ihrem In
halt vertraut zu machen. Es muß gewährleistet sein, 
daß der Betreffende das jeweilige Dokument zur 
Wahrnehmung seiner Verteidigungsrechte auch zeit
weise besitzen kann (2. B. die Anklage, den Eröff
nungsbeschluß und den Schadenersatzantrag wäh
rend der Hauptverhandlung, das Urteil erster In
stanz in der Rechtsmittelverhandlung).

5.2. Voraussetzungen der Bekanntgabe einer Ent
scheidung: Bei der Prüfung der Frage, ob statt der 
Zustellung der Entscheidung deren Bekanntgabe 
anzuordnen ist, muß ebenso ftvie bei der Entschei
dung über den Ausschluß der Öffentlichkeit vom Si
cherheits- und Geheimhaltungsinteresse des Staates 
ausgegangen werden. Diese prozessuale Möglich
keit bezieht sich mit Ausnahme von Staatsverbre
chen (vgl. 2. Kap. Besonderer Teil StGB) nicht von 
vornherein auf bestimmte Deliktsgruppen. Die Not
wendigkeit der Nichtzustellung kann sich sowohl 
aus dem den Gegenstand des Verfahrens bildenden 
Sachverhalt und damit im Zusammenhang stehen
den Gesichtspunkten als auch aus der Person des 
Angeklagten oder anderer Beteiligter ergeben. Die 
Ersetzung der Zustellung durch die Bekanntgabe 
von gerichtlichen Entscheidungen setzt voraus, daß 
die Voraussetzungen für den Ausschluß der Öffent
lichkeit gern. § 211 Abs. 3 vorhanden waren oder ge
geben sind. Die Öffentlichkeit muß in der Haupt
verhandlung jedoch nicht ausgeschlossen gewesen 
sein. Ob die Voraussetzungen für die Bekanntgabe 
von Urteilen oder Beschlüssen vorliegen, entschei
det in jedem Fall der Vorsitzende des Gerichts

durch prozeßleitende Verfügung. Auch bei Ent
scheidungen über den Anspruch auf Haftentschädi
gung ist es zulässig, die nach § 373 Abs. 2 vorge
schriebene Zustellung durch Bekanntgabe zu erset
zen (vgl. OG-Beschluß vom 17. 7. 1974 — 1 b Wst 
1/74).

5.3. Die aktenmäDige Dokumentation der Kenntnis
nahme der Entscheidung durch den Angeklagten 
dient dem Nachweis einer ordnungsgemäßen Arbeit 
mit dieser besonderen Art der Bekanntmachung. 
Die vom Angeklagten zur Kenntnis genommene 
Entscheidung ist nach Ablauf der Rechtsmittelfrist 
ebenso zu den Sachakten zu nehmen wie seine 
unterschriftliche Bestätigung, daß er rechtzeitig und 
ausreichend Kenntnis genommen hat. Dem auf 
freiem Fuß befindlichen Angeklagten ist bei Nicht
erscheinen zur Urteilsverkündung stets eine Frist 
zur Einsichtnahme bei Gericht zu setzen. Diese Auf
forderung zur Kenntnisnahme wird ihm nach den ent
sprechenden Vorschriften der ZPO (§§38 ff.) zuge
stellt. Der darin gestellte Endtermin ist maßgeblich. 
Die Rechtsmittelfrist i. S. von § 288 Abs. 4 beginnt 
hier mit der Einsichtnahme oder mit Ablauf der für 
die Einsichtnahme gesetzten Frist. Auch darauf ist 
der Angeklagte mit der Aufforderung hinzuweisen.

5.4. Bekanntgabe von Entscheidungen gegenüber An
geklagten unbekannten Aufenthalts oder mit Aufent
halt im Ausland: Die Bekanntgabe einer gerichtli
chen Entscheidung ist auch gegenüber Beschuldig
ten und Angeklagten zulässig, die sich mit unbe
kanntem Aufenthaltsort in der DDR oder im Aus
land oder mit bekannter Adresse im Ausland befin
den. In diesen Fällen muß die Aufforderung, die 
ergangene Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen, 
öffentlich oder im Wege der Rechtshilfe zugestellt 
werden (vgl. Anm. 1.6. zu § 185). Wird diese Auffor
derung nicht befolgt, wird die Entscheidung, wie zu 
Anm. 5.3. dargestellt, zu den Akten genommen. Der 
Betroffene kann sie jederzeit in der Informations
stelle des betreffenden Gerichts einsehen. Der vom 
Gericht zur Einsichtnahme in der Aufforderung ge
setzte Endtermin, der den gegebenen Bedingungen 
entsprechend real sein muß, setzt auch hier die 
Rechtsmittelfrist in Gang.


